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Vom 1. Januar 1912 ab wird die bisherige
Bestimmung des 8 18 Absatz 2 des Jnvaliden-
versicherungsgesetzes in Fortfall kommen . Sämt¬
liche Invaliden - und Altersrenten , welche Be¬
amten , Lehrern . Erziehern und sonstigen An¬
gestellten zwar der Form nach zugesprochen wor¬
den sind , aber hinsichtlich der Auszahlung ganz
oder teilweise bisher ruhen , weil sie unter Hin¬
zurechnung der den Rentenberechtigten gleich¬
zeitig zustehenden Pensionen , Wartegelder oder
ähnliche Bezüge den 7)---fachen Grundbetrag der
Invalidenrente übersteigen , werden daher vom
genannten Tage ab voll zur Auszahlung ge¬
langen . Die Zahlungsanweisungen an die Post
iverden wir von Amtswegen , ohne da » cs be¬
sonderer Antragsstellung bedarf , erlassen . Auch
iverden wir die Zahlungsempfänger hiervon
rechtzeitig in Kenntnis setzen.

Anders ist es in den Fällen , in welchen die in
Frage kommenden erwerbsunfähig oder 70 Jahre
alt gewordenen Personen mit Rücksicht darauf,
daß bei ihnen wegen der Höbe ihrer Pensions¬
bezüge völliges Ruhen der Rente eingetretcn
wäre , der Einfachheit halber auf die ziffern¬
mäßige Feststellung ihrer doch nicht zur Aus¬
zahlung kommenden Rente bislang verzichtet
haben . Diese Rentenberechtigten sind uns nicht
bekannt , und wenn sie Anspruch aus Rente er¬
beben wollen , müssen sie es bei der zuständigeir
AmtSstelle «Magistrat » beantragen.

Easiel . den 5. Oktober 1911.
Ter Vorstand der Landcs -Vcrsicherungsanstalt

Hcsicn -Rasiau.
gez. Fr h r . v . Ri ed e se l,

Landeshauptmann.
Wird veröffentlicht.
Wiesbaden , den IS . Oktober 1911.

Der Magistrat,
81074 Abteilung für Versicherungssachen.

Bekanntmachung.
Anstelle eines ausgeschiedenen Zahnarztes ist

di« Stelle eines Schnlzahnarztes baldigst neu zu
besetzen.

Die Anstcllunüsbedingungen können im Rat-
Hause. Zimmer 21 eingesehcn werde » .

Bewerbungen sind bis zum 1. November l . Js
bei uns einzureichen.

Wiesbaden , 17. Oktober 1911.
81078 Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Ter Fluchtlinienplan über die Abänderung

von Straßen in den Distrikten Atzelberg und
Rödern bat die Zustimmung der Ortspolizeibe
Hörde erhalten und wird nunmehr im Rathaus,
1. Obergeschoß , Zimmer Nr . 38a innerhalb der
Dienststunden zu Jedermanns Einsicht offen
gelegt.

Dies wird gemäß 8 7 des Flucht !inie n-Ge
setzes vom 2. Juli 1875 mit dem Bemerken hier
durch bekannt gemacht , daß Einwendungen gegen
den Plan innerhalb einer vierwöchigen , am
20. ds . Mts . beginnenden und mit Ablauf des
17. Nooeinber ds . Js . endigenden Ausschlußfrist
beim Magistrat schriftlich anzubringen sind.

Wiesbaden , den 13. Oktober 1911.
81073 Der Magistrat.

Städtische
S ä u g l i n g s - M i l lü - A » st a I t.

Trinkfertige Säuglingsmilch die Tagcspor-
tion für 2 2 Pfennig erhält jede minder¬
bemittelte Mutter auf das Attest jedes Arztes in
Wiesbaden.

Abgabcstellcn sind errichtet:
1. in der Allgemeinen Poliklinik , Helencnstr . 21
2. in der Augenbeilanstalt für Arme , Kapellen

straße 32,
3. im Christlichen Hospiz . Oranienstraßc 53,
4.  in dem Hospiz »um hl. Geist, Friedrichstr . 24,
5. in der Drogerie Schlemmer , Westendstr . 36.
6. in der Kaffeehalle , Marktstr . 13,
7. bei Kaufmann M . Ratbaeber . Moritzstr . 1,
8. in der Krippe , Gustav -Adolfstr . 20/22,
9. in der Paulinenstiftung , Schiersteincrstr . 31

10. in der Sveiseüalle „Blaues Kreuz , Sedan
platz 5,

11. in dem Städt . Krankenhaus , Schwalbachcr
straße 62,

12. in dem Städt . Schlachthaus , Schlachthaus
straße 57 und

13. in dem Wöchnerinneu -Aiol , Schöne Aus¬
sicht 34.
Bestellungen sind gegen Ablieserung des At-

testes dort zu machen.
Unentgeltliche Belehrung über Pflege und

Ernährung der Kinder und Ausstellung von
Attesten erfolgt in der MuttcrberatnngssteUc
(Marktstraße 1/3 ) Dienstags , Donnerstags und
Samstags , nachmittags von 5 bis 6 Uhr.

Bemittelte Mütter erhalten die Milch gegen
Einsendung des ärztlichen Ältestes bei der Süug-
lingsmilchanstalt . Schlachthausstraßc 24 frei ins
Haus geliefert , und zwar:

Nr . I der Mischung zum Preise von 10 Pfg.
für die Flasche : Nr . II der Mischung zum Preise
von 12 Psg . für die Flasche : Nr . III der Mischung
zum Preise von 14 Pfg . für die Flasche : Nr . IV

reift » nun 14 Psa für dl »'der Mischung züin Preise
Flasche.
Wiesbaden . 28. Avril 1911

von 14 Pfg . für die

Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Der Tavezierer Philipp Veldenz , geboren am

22. Juli 1881 zu Singhofen , entzieht sich der Für¬
sorge für seine Familie , so daß sie aus öffent¬
lichen Mittel » unterstützt werden muß.

Wir ersuche» um Mitteilung seines Aufent¬
halts.

Wiesbaden , den 17. Oktober 1911.
31076 Der Magistrat . — Armen -Verwaltung.

Polizei -Verordnung
den Biehtransport betreffend.

Auf Grund der 88 5 und 6 der Allerhöch¬
te n Verordnung vom 20 - September 1867

über die Polizciverwaltung in den neu er¬
worbenen Landesteilen und der 88 143 und
144 des Gesetzes über die allgemeine LandcS-
vcrwaltung vom 30. Juli 1883 wird mit Zu¬
kimmung des Magistrats für den Umfang
des Polizeibezirks der Stadt Wiesbaden fol¬
gende Polizeiverordnung erlassen:

8 1. Das Treiben von Rindvieh in Trupps
vvn mehr als 6 Stück , sowie von Schweinen,
Kälbern und Federvieh durch die Stadt ist
verhüten . Die einzelnen Trupps müssen einen
Mindestabstand von 5 Metern innehalten.
Das Treiben oder Führen von Schafherden
durch die Stadt ist nur dann zulässig , wenn
diese auf anderem Wege ihren Bestimmungs¬
ort nicht erreichen können.

8 2. Als Vtehtreiber oder Führer dürfen
nur solche Personen verwendet werden , die
die hierzu erforderliche Kraft , Umsicht und
Geschicklichkeit besitzen . Ausgeschlossen sind
Personen unter 16 Jahren , sowie alte gebrech¬
liche Leute.

8 3. Bei der Beförderung von Schlacht-
und Handelsvieh ist jede rohe Behandlung
der Tiere , insbesondere das Hetzen von Hun¬
den auf sie, heftiges Zerren an den Leitseilcn,
Prügeln mit Knütteln oder Stoßen mit Fäu¬
sten und Füßen , Einknicken des Schwanzes
bei Großvieh , Tragen des Federviehes an
den Hälsen oder Beinen , sowie das Zusam-
menbindcn dieser Tiere , untersagt.

8 4. Bei Transporten mit Fuhrwerk dür¬
fen nur solche Tiere geknebelt werden , welche
bei freier Bewegung ihrer notorischen Bös¬
willigkeit wegen die öffentliche Sicherheit ge¬
fährden könnten . Klein - und Federvieh darf
nicht geknebelt werden . Zum Transport des
letzteren dürfen keine Säcke verwendet wer¬
den.

8 5. Tie zum Transport benutzten Fuhr¬
werke , Käfige und sonstigen Behältnisse müs¬
sen durch genügend hohe Seiten - und Rück¬
wände oder durch aus Latten , Flechtwerk oder
Netzen gefertigte , reichliche Luftzufuhr gestat¬
tende Decken derart eingerichtet sein , daß ein
Entweichen der Tiere ausgeschlossen ist . Auch
muß der Bodenbelag , sowie die unterste Sci-
tenwandverkleiöung ebenso dicht sein , daß
ein Beschädigen der Tiere durch die Wagen¬
räder oder ein Einklemmen irgend welcher
Körverteile nicht Vorkommen kann-

Ferner müssen die zum Transport benutz¬
ten Fuhrwerke und Behältnisse so geräumig
sein , daß die Tiere , ohne gepreßt vder ge¬
scheuert zu werden , nebeneinander bequem
stehen , liegen oder sitzen könnest . Dieser An¬
forderung ist genügt , wenn auf 1 Quadrat¬
meter 2 Kälber , auf 2 Quadratmeter 3 Schafe
in der Wolle oder 4 Schafe geschoren , oder
8 ausgewachsene oder schlachtreife Schweine
oder 7 Läufer oder 9 Ferkel kommen.

8 6. Soweit starre Ueberdachungen der
Transportwagen , Käfige oder der sonstigen
Behältnisse verwendet verden (also auch bei
sogenannten Etagewagen ) , müssen sie so hoch
angebracht sein , daß die in gewöhnlicher Hal¬
tung stehenden Tiere noch einen mindestens
handbreiten Spielraum über sich haben.

8 7. Beim Ein - und Ausladen sind die
Tiere zn heben , nicht zu werfen . Für gekne¬
beltes Vieh sowie für Kälber und Schweine
ist eine starke Unterlage aus Stroh , Torf,
Sägespähnen , Gcrbelvhe , Sand oder derglei¬
chen zu verwenden . Die Köpfe der Tiere dür¬
fen nicht vom Fuhrwerk herabhängen.

8 8. Ein gemeinschaftlicher Transport von
Schweinen mit anderem Kleinvieh darf nur
in der Weise stattfinden , daß die Schweine von
dem sonstigen Kleinvieh durch eine befestigte
Scheidewand getrennt sind.

8 9. Bullen müssen bei allen Transporten
mit einem Nasenringe und einer Blende
(Kavpe ) vor den Augen versehen und an den
Füßen derart gefesselt werden , daß sic im
Notfall durch einen Ruck nicdergeworfen wer¬
den können.

Für jedes Tier sind mindestens 2 kräftige
Treiber zn stellen.

8 10. Beim Transport von anderem Rind¬
vieh müssen sämtliche Tiere an den Hörnern
mit festen Stricken an einander gefesselt sein:
für ie 3 Stück Vieh ist ein Treiber zu ver¬
wenden.

8 11. Folgende Straßen der Stadt sind
für den Transport von Vieh verboten : die
Taunus -, Wilhelm -, Rhein -, Kaiser -, Pau¬
linen -, Park - und Sonnenberger Straße , fer¬
ner die beiden Straßen entlang den Nerotal-
iind die Straße entlang den Dambachtal-
anlagen . Ausgeschlossen sind die Fälle , in de¬
nen der Stand - vder Bestimmungsort des
Viehes in den genannten Straßen liegt und
ans anderem Wege nicht erreicht werden kann.

8 12. Niemand darf auf der Straße Pferde,
Rindvieh , Schafe , Schweine , Ziegen und Fe¬
dervieh frei umherlaufen lassen.

8 13. Zuwiderhandlungen gegen diese Ver¬
ordnung werden mit Geldstrafe bis zu 30 Ji
vder entsprechender Hast , das boshafte Quä¬
len oder rohe Mißhandeln der -zu transportie¬
renden Tiere ans Grund des 8 360 Ziffer 13
des Strafgesetzbuches mit der darin ange-
drvhtcn Strafe geahndet.

8 14. Diese Pofizeiverordnnng trjtt sofort
nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Wiesbaden , den 5. Oktober 1911.
Der Polizeipräsident v. Scheust.

Wird veröffentlicht . 31075
Wiesbaden , den 16. Oktober 1911.

Der Magistrat.

Andreasmarkt Wiesbaden
am 7. und 8. Dezember 1911.

Voraussichtliche örtliche Lage : Blücbcrplatz.
Sedanvlatz und die diese Plätze verbindenden
Straßcnzüge und zwar : untere Seeroben -, Roon -,
Weitend -, York - und Scharnhorststrabe , lomie
Luisenvlatz für Geschirrmarkt.

Gänzliche oder teilweise Verlegung bleibt Vor¬
behalten . Reklamationsrechte können daran»
nicht hergclcitct werden . . . ... .

An Fahr - und größeren Schauge,chatten kon-
nen unter Vorbehalt des freien Auswahlrechts
nach dem Meistgebot zugelasien werden : ^

Ein Dampf - und bis zu 3 gewöhnliche navr-
geschäfte, ein Toboggan — Rutschbahn —, rwe:
Kinematographen oder ähnliche Geschalte , eine
Verlosungsballe . t ,

Gewöhnliche Schaubude  n — m wel¬
chen keine kinematographischcu Darbietungen ge¬
bracht werden dürfen — ferner Photographie -,
Schieß - (keine Preisschieß -Bndcn ) usw . Buden
werden ebenfalls unter Vorbehalt des freien
AuSwablrecbts zuaelasien . Für solche ist an
Platzgeld für den laufenden Frontmetcr zu
zahlen : , , , «

a ) bei einer Tiefe bis zu < Meter 7 M
b) bei einer Tiefe von mehr als 7 Mir.

bis zu 10 Meter , ^ 10 M
c) bei einer Tiefe von mehr als 10 Mir.

bis zu 20 Meter lo M
Für Vorlagen , Treppen , Erker usw . etwa er¬

forderlicher Platz ist besonders nach Frontlange
und Tiefe bei der Bewerbung anzugeben.

Angebote vorbezeichneter Geschäfte und Ge¬
suche um Seien Zulassung sind unter genauer
Angabe der Darbietung , sowie Größe des Ge¬
schäfts bis zum 1. Juni I. Js . an uns einzu-
reiche». Die Entscheidung über Zulassung geht
den einzelnen Gesuchstellern voraussichtlich in
der ersten Hälfte des Monats Juli »».

Das Plavoeld ist innerhalb 2 Wochen nach
Empfaiig des zusagenden Bescheids zur Hälfte
und bis zum 15. September l . Js . zur anderen
Hälfte vorto - und bcstellgeldsrei an die Stadt-
bauvtkasse für Rechnung der Akziseverwaltung
einznzahlen . Bei nicht fristzeitigem Eingang der
Teilzablungen erlischt die Zulassung und ver¬
fällt das schon eingezahlte Platzgeld der dies¬
seitigen Vcrivaltniig . Aus der Nichtbenutzuna
des zilgestandenen Platzes erwächst kein Anipruck
aus Hcrauszahluna oder Erlaß des Platzgeldes.
ES werden nur beste Geschäfte berücksichtigt.
Sogenannte „Piktusie " , den Anstand verletzende
Darbietungen , die nickt vorher zugelassene Eni
richtnng von Nebenkabinetten . Automaten und
sonstigen Nebenveranstaltungen innerhalb der
Schaubuden sind verboten.

Zuwiderhandelnde haben sofortige Verweisung
vom Platze bei Verfall des Platzgeldcs zu ge¬
wärtigen . Das Standgeld beträgt:

1. für Kramständc für den Onadratmcter und
Tag 20 j (Standplätze durchweg 3 Meter
Tiefe ) .

2. für Geschirrstände für den Quadratmeter
und Tag 15 -j . ... . —

Die Verlosung ' und Platzanwenung nnoei
wie folgt statt:

Montag , den 4. Dezember , vormittags 9 Uhr:
Verlosung der Plätze für Waffel - und Zucker¬
bäcker (hierbei werden imr Geschäfte berücksich¬
tigt . welche mit Geschäfts - und Wohnwagen den
Markt beziehen ) , ferner für Kasfeeschänken.

Montag , den 4. Dezember , vormittags 11 Uhr:
Platzanweisung für Fahr - und Schaiigeschäste , so¬
wie für Waffel - und Zuckerbäcker und Kaffee
schäukcn.

Dienstag . den 5. Dezember , vormittags 1
Uhr : Verlosung der Plätze für Geschirrständs.
anschließend Platzanweisung für Geschirrstände

Dienstag , den 5. Dezember , nachmittags 3
Ubr : Verlosung der Plätze für Kramständc
die Ausrufer losen unter sich —.

Mittwoch , den 6. Dezember , vormittags
Uhr : Anweisung der Plätze für Kramstände.

Die weiteren Bedingungen werden bei der
Zulassung bezw. Verlosung und Platzanweisung
bekannt gegeben.

Wiesbaden , den 12. Avril 1911.
28300 Städtisches Akziicamt.

Bekanntmachung.
Die Lieserung der für das Städtische Kran,

kenbaus in der Zeit vom 1. Nooeinber 1911 bis
31 Oktober 1912 erforderlichen Kartoffeln , und
zwar : ca 100 900 Kg . Sveilekartolleln . ca . 10 000
Kilogramm Mauskartosseln . soll im Submissions,
wege vergeben werden . Reflektanten wollen ihrh
Offerten , vostmäbig versiegelt und mit der Auf.
schritt : „Offerte für KartotteMeferung 1912"
versehen , bis zum Eröffnungstermm . Montag,
de» '>3. Oktober 1911 , vormittags 10 Uhr . in dem
Bureau deö Krankenhauses abgeben , woselbst auch
die Lieferungsbedingungen . welche vorher einzu-
sehcn und zu unterschreiben sind , offen liegen.

Der Offerte sind Probekartosfeln beizufügen.
Später eingehende Offerten werden nicht be-

rücknchtigt . „ , . . . .
Wiesbaden , den 6. Oktober 1011.

31203 Städtisches Krankenhaus.

Freibank.
Samstag , den 21. Oktober 1911 , morgens

8 Uhr . Minderwertiges Fleisch von 1 Ochscit
(Bulle ) zu 40 J . 1 Schwein 50 4 , (sek.) Rind
fleisch 25 ,y

Fleischhändlern , Metzgern , Wnrstbereitcrii ist
der Erwerb von Frcibaukfleisch verboten . Gast
wirte » und Kostgebern nur mit Genehmigung
der Polizeibehörde gestattet.
31080 Städt . Schlackthos -Verwaltung.

Geiverbegerichtswahl.
Zur Vornahme der Wahl werden

o. die Arbeitgeber
aus Montag , den 13. November l . Js .. von 10 Uhr
morgens bis 2 Uhr nachmittag,

b. die Arbeitnehmer
aus Dienstag , de» 14.. Mittwoch , den 15. uni
Donnerstag , den 16. November I. 33 * von 4 bti
8 Uhr abends cingeladeu . - . - , -

Die Wahl findet im Stadtverordnetensaal des
Rathauses , Zimmer Nr . 36 . statt . Sie ist un-
mittelbar und geheim . Das Wahlversahre,
regelt fick nach den Grundsätzen der Verhältnis,
wähl mit gebundenen Listen . Es kann bei Mei.
düng der Ungiltigkeik der Stimme nur für un.
veränderte Vorschlagslisten gestimmt werden , die
beiui Magistrat in der Zeit vom 16. bis 31. Juli
l. Js . cinaereicht worden sind . .

Das Wahlrecht wird in eigner Perlon durch
verdeckten Stimmzettel ohne Unterschrift aus-
geübt Tie Stimmzettel müssen von weißem
Papier sein , dürfen kein äußeres Kennzeichen
an sich tragen und sind von den Wählern in
einem von Amtswegen zur Verfügung gestellte,
Umschläge , der kein Kennzeichen haben darf , ab«
zugebcn.

An der Wahl können sick als Wähler nur
solche Personen beteiligen , die in den Wähler-
listen eingetragen sind. Die Anmeldebescheini-
gungen sind als Legitimation bei der Wahlhand¬
lung vorzulegen . _ , ^

Im Interesse der Wähler und eines mige-
störten Wablgcschäfts ersuche ick die AAit-
nchmer möglichst schon am Dienstag und Mitt¬
woch zu wählen.

Wiesbaden , den 8. Oktober 1911.
Der Vorsitzende des Wahlausschusies:

31060 gez. B o r g m a n n.

Bekanntmachung.
Nachdem die Sverrung der Wilhelmstraße für

den Fubrverkehr aufgehoben ist, tritt 8 4 der
Akziseordnung wieder in Kraft.

Tic Vorführung akziscvflichtigcr Gegenstände
hat daher bei .Vermeidung der aus den 88 28 und
29 gen . Ordnung sich ergebenden Nachteile wieder
aus den - da-sclbst bezeickneten Straßen zu ge¬
schehen.

Wiesbaden , den 4. Oktober 1911.
31234 Städt . Akziieamt.

Bekanntmachung.
Tie auf dem alten Friedhöfe an der Platter¬

straße und auf dem Südfriedbof befindliche » Ka¬
pellen (Traucrhalleii ) werden zur Abhaltuiia
von Trauerfeicrlichkeiten unentgeltlich zur Ver¬
fügung gestellt und zu diesem Zivcckc im Winter
ans städt . Kosten nach Bedarf geheizt : die gärt-
iicrischc oder sonstige Ausschmückung der Kapellen
wir stadtieitig nickt besorgt , sondern bleibt al¬
leinige Sacke der Antragsteller . Die Beniitzuiig
der Kapellen zn Tranerscierlichkeite » ist recht¬
zeitig bei der zuständigen Fricdbofsverioaltung
anruineldrn , welche alSdau » dafür sorgt , daß
diese Räume zur bestimmten Zeit tiir den
Trauerakt frei sind.

Wiesbaden , den 2. Oktober 1911.
31050 Die Fricdbofsdcputatio ».

Amtliche Bekanntmachungen
der Nachbarorte.

Rambach.
Bekanntmachung.

Die Veranlagung zur Einkommensteuer er¬
folgt in der Regel an dem Orte , wo der Steuer-
pflichtige zurzeit der PersonenstandsLnsnaW«
(16. Oktober d. Js .) seinen Wohnsitz oder in Er-
inangeluiig eines solchen seinen Aufenthalt bat
Einen Wohnsitz im Sinne des Einkommensteuer,
gesetzes bat jemand au dem Orte , wo er ei«
Wohnung unter Umständen inne bat . welche au,
die Absicht der dauernden Beibehaltung
solchen schließen lassen . , u

Im Falle eines mehrfachen Wohnsitzes M
dem Steuerpslichtisen die Wahl des Ortes ott
Veranlagung zu. Hat er von diesem Wabirmr
keinen Gebrauch gemacht , und ist die Veraio
lagung an mehreren Orten erfolgt , so gilt mi
die Veranlagung an demjenigen Orte , an iw
die Einschätzung zu dem höchsten Steuerbetrm°
stattgesnndcn hat . r ,

Gemäß Artikel 39 Nr . 3 Ab,atz 2 der Aur-
sührungsamvclsung zum EinkommenstcuerM»
in der Fassung der Bekanntmachung vom 1»-
1906 muß vvn dem Wahlrecht bis zu Beginn o-r
Borciiischätznug Gebrauch gemacht iverden.
spätere Ausübung wird bei der VcrainaüU»
nicht berücksichtigt. ui*

Ich fordere daher diejenigen SteuervM"
tigcn . denen » ach den vorstehenden Bestimmung'
die Wahl des Veranlagnngsortcs zusteln,
bis zum 20. Oktober d. Js . der Ortsbehörde ^
Ort , an welchem sie veranlagt zu werden
scheu, aiizuzeigeu.

Rambach , den 17. Oktober 1911.
Der Bürgermeister

31239 Mora s

Bekanntmachung . ^
Tie Hausiergewcrbetreibenden der G

meinde Rambach , welche im Jahre
Gewerbe im Umhcrziehen betreiben wou ^
werden hierdurch aufgefordert , unverzu »'
und zwar spätestens bis zum 15- riM
d. Js . bei der Ortspolizeibehördc hlelie
schriftlich vder mündlich den Antrag am M

illlng der dazu erforderlichen Wandere ,
.„ erbescheine für das Kalenderjahr
stellen . Nur bei Einhaltung dieses Termi
kann mit Sicherheit darauf gerechnet wu

Wände rg ew erb

1912 bei der Ge me in de fasse in Rarnback ^ö^

daß die beantragten
Gewerbescheine bis spätestens den_ _ _ _ _ Ji_
Einlösung bereit liegen , während bei ipa ^.,
Rntragstellnng infolge der großen
anszufertigcndcn Scheine die Fertigst ^ j Clt
bis zn dem gedachten Termine sich ,n  H
meisten Fällen nicht ennöglichcn läßt-

Rambach,  den 21. Sept . 1911.
31239 Der Büraerm -' »^
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